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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Im November 2020 gab der Bundesrat bekannt, die beiden umfangreichen Revisionen
des EnG und des StromVG zusammen als Mantelerlass unter dem Namen
«Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien»
zusammenzuführen. Der Bundesrat kam damit einer in der Vernehmlassung von
verschiedensten Seiten geäusserten Forderung nach, die beiden eng verstrickten
Vorlagen als gemeinsames Paket zu bündeln. Im Wesentlichen gab die Landesregierung
bekannt, an den Grundzügen der beiden Vernehmlassungspapiere festhalten zu wollen.
Mit dem Mantelerlass sollen so einerseits die Stromproduktion aus erneuerbarer
Energie gefördert sowie besser integriert und andererseits die
Stromversorgungssicherheit des Landes gestärkt werden.

Mit der Revision des EnG sollen die Rahmenbedingungen auf dem Schweizer
Strommarkt so ausgestaltet werden, dass der Zubau der Stromproduktion aus
erneuerbaren Energien gefördert wird. Die Verlängerung der bestehenden
Investitionsbeiträge bis ins Jahr 2035 wollte der Bundesrat deshalb mit einer
Beibehaltung des maximalen Netzzuschlags von 2.3 Rappen pro Kilowattstunde (kWh)
Strommenge finanzieren. Umsetzen wollte der Bundesrat insbesondere auch die im
Vorentwurf vorgesehene Ablösung des Ende 2022 auslaufenden
Einspeisevergütungssystems durch Investitionsbeiträge. Unbeirrt von der Kritik der
Wasserkraftbranche hielt der Bundesrat auch am Vorhaben fest, künftig nur noch
kleineren, bestehenden Wasserkraftanlagen bei Erneuerungsarbeiten finanziell unter
die Arme zu greifen. Neue Grosswasserkraftwerke sollen aber – wie in der
Vernehmlassung vorgesehen – mit einem doppelten Fördermittelanteil (von 0.1
Rappen/kWh auf 0.2 Rappen/kWh) aus dem Netzzuschlagsfonds unterstützt werden.
Auf viel Zuspruch gestossen war in der Vernehmlassung insbesondere auch die
Einführung von Auktionen für die Vergabe der finanziellen Zuschläge bei grossen
Fotovoltaikanlagen, die der Bundesrat nun auf diese Weise umsetzen wollte.
Auktionierte Einspeisevergütungen, sogenannte gleitende Marktprämien, wie sie
teilweise in der Vernehmlassung gefordert worden waren, wollte der Bundesrat
hingegen nicht aufnehmen, da sie zu höheren Kosten führen würden. Eine solche
Vergütungsart hatte in der Vernehmlassung insbesondere die Wasserkraftlobby
gefordert, die sich ein System wie in der EU wünschte. Ebenfalls wurde in der Vorlage
keine technologieoffenere Formulierung für finanzielle Unterstützungsmassnahmen
vorgesehen, wie es einige Vernehmlassungsteilnehmende gefordert hatten. Der
Bundesrat wollte damit die Förderung explizit nur auf erneuerbare Energieträger
lenken. Weiterhin aus dem Vorentwurf beibehalten wollte der Bundesrat die
Kostenbeteiligungen für Projektplanungsarbeiten im Bereich von Wasserkraft-,
Windkraft- und Geothermieanlagen. Des Weiteren sollen die vorgesehenen
Anpassungen für die Angaben auf serienmässig hergestellten Anlagen, Fahrzeugen und
Geräten sowie die Monitoringbeiträge für Erdbebenrisiken bei Geothermieprojekten
wie im Vorentwurf vorgeschlagen umgesetzt werden. 
Wichtige Anpassungen gegenüber dem Vernehmlassungspapier machte der Bundesrat
hingegen bei den Ausbauzielen, die neu ins Gesetz aufgenommen werden sollten. Er
orientierte sich dabei an den neuen Energieperspektiven 2050+: Für den
Produktionsausbau bei den erneuerbaren Energien setzte er die Messlatte gegenüber
der Vernehmlassung höher und legte den Zielwert für zusätzliche Kapazitäten für das
Jahr 2035 neu bei 17 Terawattstunden (TWh; bisher 11.4 TWh) und für das Jahr 2050 bei
39 TWh (bisher 24.2 TWh) fest. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 produzierten die Schweizer
Stromkraftwerke gemäss Gesamtenergiestatistik netto rund 67.8 TWh elektrische
Energie – der geforderte Ausbau bis 2035 um 17 TWh würde in diesem Kontext demnach
einer Steigerung von ca. 25 Prozent und bei jenem bis 2050 mit 39 TWh einer
Steigerung von ca. 58 Prozent gleichkommen. 
Beibehalten wollte der Bundesrat die Ausbaubauziele bei der Stromproduktion aus
Wasserkraft (37.4 TWh für 2035, 38.6 TWh für 2050). Tiefer setzte die Landesregierung
hingegen die Ziele für die Senkung des Stromverbrauchs an: So sollen zwar die
gesetzten Gesamtenergieverbrauchsziele pro Kopf gesenkt werden, bei der
Herabsetzung des Stromverbrauchs pro Kopf schwenkte der Bundesrat hingegen zurück
und senkte den Zielwert für 2050 gegenüber dem Basisjahr 2000 auf -5 Prozent statt
bisher auf -18 Prozent. Die durch das Netto-Null-Ziel bedingte Elektrifizierung
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erfordere, dass viele andere Energieträger durch Strom abgelöst werden, weshalb der
Elektrizitätsbedarf nur bedingt gesenkt werden könne, argumentierte er. Zudem wollte
der Bundesrat schweizweite Programme zur Förderung der Standard-Energieeffizienz
einführen, die im Rahmen des bestehenden Budgets der wettbewerblichen
Ausschreibungen «ProKilowatt» finanziert würden. Neu in den Entwurf aufgenommen
wurde schliesslich das Ziel, dass das UVEK in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
dem Bundesrat prüft, wie der Ersatz von elektrischen Widerstandsheizungen
ausgeweitet und beschleunigt werden kann.  

Bei der Revision des StromVG wollte der Bundesrat an der vollständigen Öffnung des
Strommarktes festhalten. Die dezentrale Stromproduktion soll damit gestärkt und
besser in den Markt integriert werden. Ein bereits im Vernehmlassungspapier 2018
vorgesehenes Grundversorgungsmodell soll allerdings nicht wie damals geplant nur zu
einem bestimmten Anteil, sondern zu hundert Prozent aus erneuerbarem Strom
bestehen, wie es beispielsweise die Grüne Partei gefordert hatte. In der
Vernehmlassung hatte die Strombranche die regulierten Preise für das
Grundversorgungsmodell kritisiert. An diesen Tarifvorgaben wollte der Bundesrat aber
festhalten. Einführen möchte er eine in der Vernehmlassung mehrheitlich gelobte
Speicherreserve, die Stromengpässe in den Wintermonaten – auch aufgrund der mit
dem schrittweisen Atomausstieg wegfallenden Bandenergie – entschärfen soll. Bis ins
Jahr 2040 soll deshalb die Speicherwasserkraft dank spezifischer Investitionsanreize
um 2 TWh ausgebaut werden. Sollte dies nicht mit Wasserkraftprojekten erreicht
werden können, so wären auch andere CO2-neutrale Technologien zu berücksichtigen,
um eine Selbstversorgungsfähigkeit von 22 Tagen sicherstellen zu können, präzisierte
der Bundesrat das Vorhaben gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf. Eine weitere
Energiereserve soll durch Auktionen vergeben werden und Extremsituationen abfedern
können. Die teilnehmenden Energiebetreiberfirmen sollen dazu ebenfalls im Rahmen
des Netznutzungsbeitrags entschädigt werden. In Kombination mit dem EnG könnten
gemäss Bundesrat zudem spezifische Anreize geschaffen werden, damit auch
erneuerbare Energieträger den Versorgungsengpässen in den Wintermonaten
Gegensteuer bieten können. Bemerkenswert war hierbei, dass der Bundesrat auch den
Bau von CO2-kompensierten Gaskraftwerken nicht ausschloss, falls die mit
erneuerbaren Anlagen erwünschte Reservekapazität nicht innert gegebener Frist
aufgebaut werden könnte. Die in der Vernehmlassung umstrittene vollständige Öffnung
des Messwesens wollte der Bundesrat beibehalten. Des Weiteren beinhaltete das
bundesrätliche Vorhaben auch viele weitere, teilweise technische Massnahmen aus
dem Vernehmlassungsentwurf wie die Sunshine-Regulierung, die verbesserte
Transparenz für die Verbrauchenden, Instrumente für eine erhöhte Nutzungsflexibilität,
die Verbesserung der Governance-Strukturen bei der für die Abwicklung der
Förderprogramme zuständigen Pronovo AG und die verursachergerechtere Umsetzung
der Netztarifierung. Abschliessend betonte der Bundesrat auch, dass mit der Revision
nichts an der bestehenden Interessenabwägung zwischen Natur- und Heimatschutz
einerseits sowie der Energienutzung andererseits geändert werde.  

Ende 2020 beauftragte der Bundesrat das UVEK damit, bis Mitte 2021 eine
entsprechende Botschaft zum umfassenden Mantelerlass vorzulegen. 1

Alternativenergien

Partant du constat que le bioéthanol peine à s’imposer en Suisse malgré l’exonération
fiscale dont il bénéficie, le Conseil fédéral a exprimé le souhait de redéfinir des
conditions-cadres plus favorables. Le gouvernement y voit le moyen de contribuer à la
réalisation des objectifs climatiques dans le domaine du trafic routier, en visant à long
terme une consommation annuelle de 200 millions de litres et la réduction
correspondante des émissions de CO2 de 0,47 tonne par an. Il a ainsi proposé de
supprimer les entraves techniques au commerce de bioéthanol et chargé le DETEC de
modifier l’ordonnance sur la protection de l’air afin d’autoriser l’adjonction de
bioéthanol à l’essence ordinaire toute l’année, et non plus seulement durant le
semestre d’hiver. Enfin, l’exécutif a confié au DETEC le mandat d’alléger et de
raccourcir les procédures administratives sans pour autant assouplir les exigences en
matières écologique et sociale. 2
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Umweltschutz

Klimapolitik

In Erfüllung einer Motion der UREK-NR aus dem Jahr 2002 unterbreitete der Bundesrat
dem Parlament im Mai seine Botschaft zur Revision des Mineralölsteuergesetzes. Um
den CO2-Ausstoss und die Luftschadstoffbelastung im Strassenverkehr zu verringern,
will die Regierung die Steuer auf Erd- und Flüssiggas, das als Treibstoff verwendet wird,
um mindestens 40 Rappen pro Liter Benzinäquivalent senken und Biogas und andere
Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen vollständig von der Mineralölsteuer und dem
entsprechenden Zuschlag befreien. Zur Kompensation der Mindereinnahmen soll das
Benzin entsprechend höher belastet werden. Anhand der geschätzten
Verbrauchsentwicklung erwartet der Bundesrat eine CO2-Reduktion von 0,25 Mio
Tonnen CO2-Äquivalent. 3
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Die grosse Kammer widmete sich der Änderung des Mineralölsteuergesetz in der
Herbstsession. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung folgte sie weitgehend
den Vorschlägen des Bundesrats und ihrer vorberatenden UREK und beschloss die
beantragten Steuererleichterungen für Erd- und Flüssiggas sowie eine
Steuerbefreiung von Biogas und anderen Treibstoffen aus erneuerbaren Rohstoffen. Im
Gegensatz zum Bundesrat privilegierte sie die einheimischen gegenüber den
ausländischen Treibstoffen aus erneuerbaren Energien; letztere sollen nicht sofort,
sondern sukzessive von der Steuer befreit werden. Anträge, welche zur Kompensation
der Ausfälle nicht nur Benzin, sondern auch Diesel belasten resp. welche auf eine
Kompensation verzichten wollten, blieben chancenlos. Der Rat hiess die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 123:35 Stimmen gut. 4
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Im Unterschied zu Bundesrat und Nationalrat beschloss der Ständerat mit 32:7
Stimmen, Erdgas um 40 Rappen, Flüssiggas jedoch nur um 20 Rappen zu verbilligen.
Erdgas stosse 25-40% weniger CO2 aus als Benzin, Flüssiggas 15% weniger. Zudem sei
Flüssiggas nicht mit Biogasen mischbar. Bundesrat Merz wies vergeblich darauf hin,
dass sich eine Differenzierung angesichts der kaum bestrittenen ähnlichen
Eigenschaften der beiden Treibstoffe nicht rechtfertigen lasse. Bei der Steuerbefreiung
einheimischer Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen lehnte es der Rat ab, Importe
aus dem Ausland auszuschliessen. Mit Stichentscheid des Präsidenten hiess er einen
Antrag Stähelin (cvp, TG) gut, im Einklang mit Grossproduzenten wie Brasilien, der USA
und der EU ein Instrumentarium zur Mindestbeimischung von Bio-Treibstoff in
herkömmliche fossile Treibstoffe einzuführen. Mit Hinweis auf zum Teil sklavenähnliche
Verhältnisse auf Zuckerrohrfeldern folgte der Rat mit 18:17 Stimmen zudem einem
Antrag Bonhôte (sp, NE), der den Import von Biotreibstoffen an die Garantie
ökologischer und arbeitsrechtlicher Standards knüpft. Das Gesetz passierte die
Gesamtabstimmung mit 36:0 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2006
MAGDALENA BERNATH

1) Faktenblatt Änderungen StromVG und EnG vom 11.11.20; Medienmitteilung BR vom 11.11.20
2) LT, 28.1.10.
3) BBl, 2006, S. 4259 ff.; Presse vom 4.5.06.
4) AB NR, 2006, S. 1550 ff. und 1553 f.; Presse vom 3. und 6.10.06.
5) AB SR, 2006, S. 1067 ff.; Presse vom 12.12.06.
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